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1. Einleitung und Zweck der Vorlage
In den letzten Jahren hat die Wasserversorgung der Stadt Zürich
viele ihrer Anlagen weitgehend abschreiben können. Dank guter
Instandhaltung sind sie jedoch noch länger funktionstüchtig.Aus die-
sem Grund wurden die Abschreibungssätze überprüft und im Rah-
men der geltenden kantonalenVorschriften teilweise neu festgelegt.
Der Abschreibungsbedarf und somit der Aufwand der Wasserver-
sorgung werden daher in Zukunft sinken. Dies rechtfertigt nach
Ansicht des Stadtrates eine Tarifsenkung auf ein kostendeckendes
Niveau.Alle Wasserbezügerinnen und -bezüger sollen davon profi-
tieren. Auch mit einem Ertragsausfall von insgesamt rund 20 Mio.
Franken wird dieWasserversorgung in Zukunft ein finanziell gesun-
des Unternehmen bleiben.Dazu trägt auch der Umstand bei, dass in
der Vergangenheit die Überschüsse jeweils dem Ausgleichskonto
gutgeschrieben wurden.

DieTarifrevision soll zumAnlass genommenwerden,das Reglement
über dieAbgabe vonWasser aus dem Jahr 1961 (AS 724.100) an die
Erfahrungen der Praxis oder an neue Erfordernisse anzupassen.
Zahlreiche notwendige Änderungen lassen sich nicht mehr sinnvoll
in die Struktur des bestehenden Reglements einfügen.Rechtssicher-
heit,Verständlichkeit undKundenfreundlichkeit gebieten daher eine
Totalrevision. Die neue Verordnung über die Abgabe von Wasser
durch die Wasserversorgung Zürich (Wasserabgabeverordnung,
WAV) soll das geltende Reglement ersetzen.

Der Erlass der neuen Verordnung ermöglicht nebst der Behebung
von Mängeln eine inhaltliche Straffung der Rechtsgrundlagen.
Diejenigen Bestimmungen des Regulativs über die Erstellung von
Gas- und Wasserinstallationen mit Anschluss an die städtischen
Versorgungsnetze (Stadtratsbeschluss vom 18. Dezember 1953; AS
720.140), welche die Arbeiten an Wasserinstallationen regeln, kön-
nen in die Wasserabgabeverordnung integriert werden. Die Erdgas
ZürichAG beabsichtigt ihrerseits, die für sie massgebenden Bestim-
mungen des Regulativs in ihre Allgemeinen Lieferbedingungen zu
integrieren.

2. Ziele der Revision
Mit der Revision der wasserrechtlichen Erlasse werden folgende
Ziele angestrebt:

2.1 Erhalt der Versorgungssicherheit
Die Ertragslage der Wasserversorgung muss es dauerhaft ermög-
lichen, die für eine sichere Wasserversorgung in der Stadt Zürich
erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen.



2.2 Kostendeckende und einheitliche Gebühren
Mit dem neuen Wassertarif sollen die Gebühren auf ein kosten-
deckendes Niveau gesenkt werden.Von der Tarifsenkung sollen alle
Wasserbezügerinnen und -bezüger profitieren.Die Gebühren sollen
auch in Ausnahmefällen den allgemeinen verfassungsrechtlichen
Anforderungen (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip, Gleich-
behandlungsgebot undVerursacherprinzip) genügen.

2.3 Ökologische Ziele
Die Förderung der Ökologie soll durch die Beibehaltung des pro-
gressiven Tarifelements (so genannte Überwassergebühr) im Was-
sertarif verankert bleiben. Ausserdem wird es Aufgabe der Wasser-
versorgung sein, den effizienten Umgang mit Trinkwasser durch
Information und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Mit einem Preis
von Fr. 1.20 pro m3 verbrauchtem Wasser wird ein sparsamer
Umgang mit diesem Gut nach wie vor belohnt. Die Finanzplanung
derWasserversorgung sieht auch weiterhin Investitionen in Verbes-
serungen im ökologischen Bereich vor.

2.4 Einfachheit und Transparenz
Die neuenRegelungen sollen für dieWasserbezügerinnen und -bezü-
ger einfach und transparent sein.

2.5 Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an das übergeordnete
Recht
Mit derÜberarbeitung der gesetzlichenGrundlagen können gewisse
materielleMängel des heutigen Regimes behoben werden.Während
der heutigeWassertarif in Bezug auf die Bemessung der Anschluss-
gebühr eine Ungleichbehandlung zwischen Ersatzneubauten sowie
Um- und Erweiterungsbauten vorsieht, wird gemäss neuem Was-
sertarif sowohl bei Ersatzbauten als auch bei Um- und Erweite-
rungsbauten eine reduzierte einheitlicheAnschlussgebühr erhoben.
Die neue Regelung berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung des
Bundesgerichtes.

3. Konzeption der neuen Erlasse
Die Konzeption der neuen Erlasse beruht auf der Überlegung, dass
alle grundsätzlichen Fragen, die einer Normierung auf kommunaler
Ebene bedürfen, in den beiden vomGemeinderat zu beschliessenden
Erlassen zu regeln sind.Mit den technischenDetailregelungen befas-
sen sich dagegen die EuropäischenNormen und die Regelwerke und
Empfehlungen des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasser-
fachs (SVGW).

Entsprechend dieser Konzeption enthält die neue Wasserabgabe-
verordnung nebst einigen wenigen allgemeinen Bestimmungen
(Art. 1 bis 5) Regelungen über die Anlagen der Wasserversorgung
(Art. 6 bis 13), die Hausanschlussleitungen (Art. 14 bis 18), die Haus-
technikanlagen (Art. 19 bis 23), dieWasserlieferung (Art. 24 bis 32)
und die Wassermessung (Art. 33 bis 37). Die beiden letzten Ab-
schnitte regeln in den Grundzügen die Finanzierung derWasserver-
sorgung, die Rechtsmittel, die Inkraftsetzung, die Aufhebung des
bisherigen Rechtes sowie den Erlass von Übergangs- und Aus-
führungsbestimmungen durch den Stadtrat (Art. 38 bis 50).

Die Höhe der Gebühren wird imWassertarif festgesetzt, den eben-
falls der Gemeinderat erlässt (AS 724.110).
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4. Grundlagen für die Finanzierung derWasserversorgung

4.1 Gesetzliche Grundlagen
Der gesetzlich vorgegebene Rahmen, den die Gemeinden bei der
Festlegung derGebühren einzuhalten haben, findet sich in § 27Abs.5
und § 29 desWasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (LS 724.11)
sowie in § 45 des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz
vom 8. Dezember 1974 (LS 711.1). § 29 Abs. 2 des Wasserwirt-
schaftsgesetzes bestimmt, dass zur Benutzung öffentlicher Wasser-
versorgungsanlagen kostendeckendeAnschluss- und Benutzungsge-
bühren oder Benutzungsgebühren alleine erhoben werden müssen.

DieGebühren decken die nachAbzug allfälliger Bundes- und Staats-
beiträge verbleibenden Kosten für Bau, Betrieb, Unterhalt, Verzin-
sung und Abschreibung der Anlagen sowie die übrigen Kosten der
Wasserversorgung (§ 29 Abs. 3 Wasserwirtschaftsgesetz i.V.m. § 45
Abs. 2 Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz). Dabei muss
auch der geplante Investitionsbedarf – beispielsweise für die Erneue-
rung der Anlagen und dieAnpassungen an gesetzlicheAnforderun-
gen sowie für betriebliche Optimierungen – berücksichtigt werden.
Die Höhe der Reserven (Saldo Ausgleichskonto) ist durch den aus-
gewiesenen Finanzierungsbedarf begrenzt, und die Auflösung der
Reserven hat nach einem Finanzierungs- und Investitionsplan zu
erfolgen.

Diese gesetzlichenGrundlagen decken sich auchmit denRichtlinien
für die Erhebung von Gebühren und Beiträgen des SVGW, die in
ihrem 6-Punkte-Programm festhalten, dass dieWasserpreise kosten-
gerecht sein sollen und nicht zu fiskalischen Zwecken missbraucht
werden dürfen. Sie sind der Teuerung periodisch anzupassen. Die
Eigenwirtschaftlichkeit derWasserversorgung ist zu gewährleisten.

4.2 Finanz- und Investitionsplanung derWasserversorgung
Bei der Wasserversorgung wird nebst der jährlichen Budgetierung
eine mittel- und langfristige Planung der Investitionen und daraus
abgeleitet der Laufenden Rechnung geführt. Diese rollende, einmal
jährlich aktualisierte und dann jeweils um ein weiteres Planungsjahr
ergänzte Investitions- und Finanzplanung ist die Grundlage für die
Festsetzung der Tarife.

Ein Einnahmenüberschuss wird dem Spezialfinanzierungskonto
zugewiesen. Diese Reserve (oder «Eigenkapital») dient dem Aus-
gleich von jährlichen Schwankungen der Laufenden Rechnung, so
dass ein ausgewogener Kostenverlauf gewährleistet ist, und auf eine
ständigeAnpassung derTarife verzichtet werden kann.Diese laufend
aktualisierte Finanz- und Investitionsplanung erlaubt es, dieWasser-
versorgung mit kostendeckenden Gebühren auf Dauer zu finanzie-
ren.Auf dieser Grundlage ist es möglich, rechtzeitig allfälligeAnpas-
sungen der Gebühren vorzunehmen.

Gesamthaft zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Betriebser-
gebnisse bis zum Jahr 2016 ohneTarifsenkung folgendes Bild (Werte
in 1000 Franken):



Eine der Hauptursachen für die prognostizierten Überschüsse bis
zum Jahr 2016 liegt beim gesunkenen Abschreibungsbedarf, da
grosse Teile des Anlagevermögens in der Zwischenzeit vollständig
abgeschrieben sind. Zudem wurden die Abschreibungssätze über-
prüft und im Rahmen der geltenden kantonalen Vorschriften teil-
weise neu festgelegt.

5. Die Tarifstruktur und -komponenten

5.1 Einleitung
Die letzte Tarifrevision ist vom Gemeinderat im Jahr 1989 beschlos-
sen worden. Damals wurde als neues Tarifelement die Gebäudege-
bühr eingeführt, die sich nach der Höhe des Gebäudeversicherungs-
werts richtet. Heute gelten folgende Tarifkomponenten:
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Grundgebühr Leistungsgebühr Fr. 49.65 pro m3/h der Nenn-
grösse desWasserzählers

Gebäudegebühr 0,2483 ‰ der Versicherungssumme
(gemäss denWerten der GVZ)

Verbrauchsgebühr Fr. 1.44/m3

Zuschlagsgebühr für Fr. 1.44/m3

Überwasserverbrauch

Anschlussgebühren nach der Leistungsfähigkeit Fr. 2979.– pro m3/h der Nenn-
des Anschlusses grösse desWasserzählers

nach dem Gebäudewert 0,397% der Versicherungssumme,
gemäss denWerten der GVZ

Jahresergebnis Ausgleichskonto Schuld an
Stadtkasse

2010 28 579 52 612 –175 721
2011 25 730 78 342 –165 931
2012 22 415 100 757 –155 196
2013 20 906 121 663 –138 690
2014 20 013 141 676 –125 357
2015 19 600 161 276 –114 367
2016 17 674 178 950 –109 433

Diese Tarifkomponenten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Es war ein Ziel der letzten Tarifrevision, den Einnahmenanteil aus
den verbrauchsunabhängigen Grundgebühren zu steigern. Wie aus
der untenstehenden Grafik ersichtlich wird, belaufen sich die Ein-
nahmen aus den Grundgebühren im Jahr 2008 insgesamt auf 46 Pro-
zent des Gesamtbetrags. Im Jahr 1997 betrug der Anteil der Grund-
gebühren noch 38,5 Prozent:



Gemäss Fachverbänden undKanton ist es sachlogisch,wenn der Ein-
nahmenanteil aus den Grundgebühren die fixen Kosten derWasser-
versorgung, also vorab die Kapitalkosten (Zinsaufwendungen und
Abschreibungen), zu einem bedeutenden Teil deckt.Auch wer kein
oder fast kein Wasser braucht, erwartet, dass sofort einwandfreies
Wasser mit Druck fliesst, wenn er den Hahn öffnet. Dazu bedarf es
einer gewaltigen Infrastruktur – Leitungsnetz,Reservoire, Pumpsta-
tionen,Wasseraufbereitungswerke –, die bezahlt werden muss, auch
wenn noch kein KubikmeterWasser verkauft ist.Allein die Kapital-
kosten machen rund 50 Prozent des jährlichen Gesamtaufwands der
Wasserversorgung aus. Dank der letzten Tarifrevision können heute
diese fixen Kosten zu 86 Prozent durch die Grundgebühren gedeckt
werden, was aus nachfolgender Grafik ersichtlich wird:
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Der Stadtrat ist der Ansicht, dass die geltenden Tarife kostenbasiert
und in ihrer Gewichtung ausgewogen sind.Die bewährte Tarifstruk-
tur und die Tarifkomponenten sollen daher beibehalten werden.
Damit das Verhältnis der verbrauchsunabhängigen Grundgebühren
und der variablen Verbrauchsgebühren auch in Ausnahmefällen
(z.B. raumintensive Nutzungen, die nur sehr wenig Wasser benöti-
gen) angemessen ist und den verfassungsrechtlichenAnforderungen
entspricht, sollen die Grundgebühren grundsätzlich auf maximal
70 Prozent der gesamtenWassergebühren begrenzt werden.

5.2 Die Grundgebühr
DieGrundgebühr soll als so genannte Bereitstellungsgebühr berück-
sichtigen, wie viel Wasser in der betreffenden Liegenschaft voraus-
sichtlich bezogen wird oder werden könnte. Sie besteht wie bisher
einerseits aus der jährlich zu entrichtenden Leistungsgebühr,die sich
nach der Grösse desWasserzählers richtet (Fr. 50.– pro m3/h), ande-
rerseits aus der Gebäudegebühr, bemessen nach dem Gebäudever-
sicherungswert.DerGebäudeversicherungswert ist die angemessene
Basis für die Abgeltung des Löschschutzes. Die Grösse der Infra-
struktur, die seitens derWasserversorgung zu Löschzwecken bereit-
zustellen ist, verhält sichmehr oder weniger proportional zurGebäu-
degrösse, die Gebäudegrösse zumGebäudewert.Die Richtlinien des
SVGW empfehlen unter anderem, den Gebäudeversicherungswert
bei derGebührenbemessung zu berücksichtigen.Aufgrund der guten
Finanzlage der Wasserversorgung kann die Gebäudegebühr von
0,2483 Promille auf 0,15 Promille des Gebäudeversicherungswerts
reduziert werden.



Das Verhältnis zwischen Grund- und Verbrauchsgebühren hat auch
in Ausnahmefällen den allgemeinen verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen (Äquivalenzprinzip, Gleichbehandlungsgebot) zu genü-
gen. Nach der revidierten Regelung imWassertarif darf die Grund-
gebühr im Einzelfall maximal 70 Prozent der Gesamtgebühr betra-
gen. Jedoch ist mindestens die doppelte Leistungsgebühr zu bezah-
len. Die Grundgebühr ist auch zu bezahlen, wenn keinWasser bezo-
gen wird.Dieser tarifarischeMinimalbetrag soll den administrativen
Aufwand decken, den eine Verbrauchsstelle der Wasserversorgung
unabhängig vomWasserverbrauch verursacht,und einenBeitrag leis-
tet an dieKosten der Lieferbereitschaft undBereitstellung vonTrink-
und Löschwasser.Mit dieser neuen Regelung wird der neuen Praxis
des Bundesgerichtes Rechnung getragen.

5.3 Die Verbrauchsgebühr
Die Verbrauchsgebühr wird nach dem tatsächlich konsumierten
Trinkwasser berechnet. Sie soll neu auf Fr. 1.20 pro Kubikmeter
Trinkwasser festgesetzt werden. Die Senkung um 24 Rappen pro
Kubikmeter Trinkwasser ist massvoll.Würde aufgrund des einzuhal-
tenden Kostendeckungsprinzips nur die Grundgebühr gesenkt,
würde die heute ausgewogeneGewichtung derTarifkomponenten in
Schieflage geraten.

Der bestehende Wassertarif sieht ausserdem eine Zuschlagsgebühr
pro Kubikmeter «Überwasserverbrauch» von Fr. 1.45 vor für Bezü-
gerinnen und Bezüger, deren Wasserverbrauch die Tageszuteilung,
berechnet auf ein Jahr, überschritten hat. Damit werden diejenigen
Kundinnen und Kunden erfasst, die im Jahresmittel – verglichen mit
dem Durchschnitt – die doppelte oder eine noch höhere Wasser-
menge verbrauchen.Die Bedeutung dieses Zuschlags hat abgenom-
men,da namentlichGrossverbraucher wassersparendeMassnahmen
längst getroffen haben. Dennoch soll das progressive Element mit
höherem Preis als Anreiz zum effizienten Umgang mit Wasser bei-
behalten werden.Dies gilt auch für die jährliche Zuschlagsgebühr für
Klimaanlagen von Fr. 80.– gemäss bewilligtem Volumenstrom pro
Liter/Minute.

5.4 Die Anschlussgebühr
DieAnschlussgebühr ist ein Entgelt für die Mitbenützung derAnla-
gen der Wasserversorgung. Sie wird einmalig beim Anschluss einer
Liegenschaft an das Versorgungsnetz erhoben oder bei einer
Erhöhung des Nennwerts des Wasserzählers.Wie die Grundgebühr
ist gemäss geltendem Recht auch die Anschlussgebühr aufgeteilt in
die zwei Elemente Gebäudegebühr und Leistungsgebühr. Neu soll
lediglich noch eine reduzierte Anschlussgebühr von Fr. 3000.– pro
m3/h der Nenngrösse des Wasserzählers erhoben werden. Die
Anschlussgebühr nach dem Gebäudewert im Betrag von 0,397 Pro-
zent der Versicherungssumme gemäss denWerten der Gebäudever-
sicherung des Kantons Zürich soll ersatzlos gestrichen werden.

Mit einem Urteil vom 10. Oktober 2007 (2C.153/2007) hat das Bun-
desgericht Ziff. 4.2 des städtischen Wasserabgabetarifs für verfas-
sungswidrig erklärt, wonach für Ersatzbauten eine volle Wasseran-
schlussgebühr zu entrichten ist. Richtigerweise müsse bei Ersatz-
bauten wie auch bei Um- und Erweiterungsbauten dieAnschlussge-
bühr allein nach der Erhöhung der Leistungsfähigkeit desAnschlus-
ses und des Gebäudeversicherungswerts bemessen werden. Daher
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soll mit dem neuen Tarif sowohl bei Ersatzneubauten als auch bei
Um- und Erweiterungsbauten eine reduzierte einheitliche An-
schlussgebühr erhoben werden.

5.5 Stellungnahme Preisüberwacher
Dem Preisüberwacher wurden die neuen Tarife unterbreitet. Er
bestätigt, dass die gewählte Tarifstruktur den Empfehlungen der
Fachverbände entspricht.Die Leistungskomponente leiste einenBei-
trag zu denBereithaltungskosten,derGebäudeversicherungswert sei
die angemessene Basis für dieAbgeltung des Löschschutzes, undmit
dem Preis von Fr. 1.20 pro m3 verbrauchtemWasser werde ein spar-
samer Umgang mit demWasser nach wie vor belohnt.

5.6 Stellungnahme Finanzkontrolle
Die Finanzkontrolle der Stadt Zürich wurde gebeten, die Berech-
nungsmodelle und die Planungsgrundlagen zu prüfen.Sie stellt unter
anderem fest, dass der Finanzplan von diversen Faktoren abhängig
ist, die aufgrund der Ungewissheit der zukünftigen Entwicklung
schwer abzuschätzen sind. Unter Betrachtung der Vergangenheit
(Veränderung der Personal-/Sachkosten, Zinsen und Abschreibun-
gen) und der ungewissen Zukunftsentwicklung hält sie aber das
Berechnungsmodell (Tarifsenkung um 20Mio.Franken) für eine ver-
nünftige Basis.

6. Auswirkungen der Tarifsenkung
Gesamthaft zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Betriebser-
gebnisse bis zum Jahr 2016 mit Tarifsenkung folgendes Bild (Werte
in 1000 Franken):
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Dabei wurde von einer jährlichen Teuerung von 2,5 Prozent bei den
Personalkosten und 2 Prozent bei den Sachkosten ausgegangen.
Beim Erlös wurde mit einem Rückgang des jährlichen Wasserver-
brauchs von 34,9Mio.m3 im Jahr 2007 auf 33Mio.m3 ab 2013 gerech-
net.

Die vorgeschlageneTarifsenkung hatMindereinnahmen von jährlich
rund 20Mio.Franken zur Folge.DieWasserversorgungwird dennoch
bis ins Jahr 2012 die Laufende Rechnung mit einem Überschuss
abschliessen können, da der Erlösausfall durch den gesunkenen
Abschreibungsbedarf entsprechend kompensiert werden kann. Ab
2013 erfolgt ein geplanter Abbau des Ausgleichskontos. Die Ver-
schuldung wird sich dabei kontrolliert erhöhen.

Für den Fall von Szenarien, die die Wasserversorgung nicht vorher-
sehen und beeinflussen kann, müssen diese Berechnungen neu
geprüft werden. Mit der jährlich überarbeiteten Finanzplanung ist
die Wasserversorgung dafür gewappnet. Sollten sich die wirtschaft-
lichen oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern, müssten
die Tarife allenfalls angepasst werden.

Jahresergebnis Ausgleichskonto Schuld an
Stadtkasse

2010 8 579 32 612 –195 721
2011 5 730 38 342 –205 931
2012 2 415 40 757 –215 196
2013 –1 194 39 563 –220 790
2014 –3 025 36 538 –230 495
2015 –4 605 31 933 –243 710
2016 –7 629 24 304 –264 079



Die vorgeschlagene Tarifrevision führt zu einem einmaligen Mehr-
aufwand für Informationsmittel undEDV-Anpassungen in derGrös-
senordnung von Fr. 250 000.–. Die Wasserversorgung wird der
zuständigen Behörde zu gegebener Zeit eine Vorlage unterbreiten.

7. Tarifvergleiche
Die Wassergebührensysteme in der Schweiz sind sehr vielfältig, die
Höhe der Gebühren lässt sich nicht ohneWeiteres vergleichen. Der
Preisüberwacher stützt seine Vergleiche auf folgende drei Modell-
Haushalttypen:

– 8 –

Haushalttyp 1/2 Haushalttyp 3/4 Haushalttyp 4/6
(HHT 1/2) (HHT 3/4) (HHT 4/6)

Eigenschaften des Haushalts

Anzahl Personen im Haushalt 1 3 4

Anzahl Zimmer 2 4 6

Gebäudeversicherungswert derWhg. Fr. 165 000 Fr. 300 000 Fr. 400 000

Eigenschaft des Gebäudes

Anzahl Stockwerke 5 3 2

AnzahlWohnungen 15 5 1

Zählerdurchmesser [mm] 25 20 20

Auf der Gebührenvergleichs-Website des Preisüberwachers sind die
Gebühren der 200 einwohnerreichsten Schweizer Gemeinden
erfasst. Im gesamtschweizerischen Vergleich liegt Zürich mit dem
heute gültigen Wassertarif in allen Modell-Haushalten im oberen
Viertel. Der höhere Preis kommt durch die aufwändigere Aufberei-
tung des Seewassers zustande. Im Vergleich des Preisüberwachers
werden dieAufbereitungskosten nicht berücksichtigt (z.B. hat Chur
keineWasseraufbereitung).

Die Wasserversorgung kann aufgrund des neuen Tarifs allen Was-
serbezügerinnen und -bezügern im schweizerischen Quervergleich
faire und günstige Wassergebühren anbieten. Die Lage wird sich
gemäss der folgendenGrafik präsentieren.Dabei gilt es zusätzlich zu
berücksichtigen,dass beimVergleich keineUnterscheidung zwischen
Wasserversorgungen ohneAufbereitung (Quell-, Grundwasser) und
mit kostenintensiver Aufbereitung (See-, Oberflächenwasser) ge-
macht wird.



In der folgenden Grafik werden die Kosten für die drei Modelle des
Preisüberwachers verglichen. Auf der linken Seite sind die Städte
dargestellt, die mehr als 50 Prozent Seewasser aufbereiten, rechts
Städte mit hauptsächlich Grund- undQuellwasser.Es zeigt sich, dass
sich der Tarif «Zürich neu» selbst mit Gemeinden messen kann, die
nur Grund- und Quellwasser verteilen.
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Quervergleich Schweiz, Modelle Preisüberwacher
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8. Kommentar zur Verordnung

8.1 Zu Lit. A.Allgemeine Bestimmungen
In Art. 1 ist der Gegenstand der Verordnung umschrieben. Er
umfasst den Bau, den Betrieb, die Instandhaltung und die Finanzie-
rung der Wasserversorgungsanlagen und regelt die Beziehung zwi-
schen derWasserversorgung und ihren Kundinnen und Kunden.

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung ist die Stadt Zürich
(Art. 2 Abs. 1). Die Wasserversorgung kann jedoch wie bisher auch
für Liegenschaften oder Gebiete in anderen Gemeinden Wasser
abgeben.Ebenso kann sie grenznahe Liegenschaften auf Stadtgebiet
durch Nachbargemeinden bzw. andere Versorgungsbetriebe belie-
fern lassen. PrivateWasserversorgungen dürfen nicht an dasVersor-
gungsnetz derWasserversorgung angeschlossenwerden (Art. 2Abs.2
und 3).

In Art. 3 Abs. 1 ist der Hauptauftrag umschrieben, den die Wasser-
versorgung seit Jahrzehnten erfüllt: Die Belieferung der Kundinnen
undKunden in der Stadt Zürichmit hygienisch einwandfreiemTrink-
wasser.Art. 3 Abs. 3 hält neu fest, dass die Wasserversorgung durch
Information und Öffentlichkeitsarbeit den effizienten Umgang mit
Trinkwasser fördert.

Aus Gründen der Klarheit und Rechtssicherheit werden in Art. 4
und 5 der Verordnung der neu eingeführte Begriff «Kundinnen und
Kunden» und der Begriff «Grundeigentümerinnen und Grundei-
gentümer» definiert. Der letztgenannte Begriff umfasst Eigentüme-
rinnen und Eigentümer einer mit Wasser versorgten Liegenschaft
sowie Baurechtsnehmer und Baurechtsnehmerinnen. Der Begriff
«Kundinnen und Kunden» ist identisch mit dem Begriff «Bezüger»
im geltendenWasserabgabereglement.Er umfasst nebst den Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümern auch natürliche oder ju-
ristische Personen, die berechtigt sind, für vorübergehende Zwecke
Wasser zu beziehen sowie Mieterinnen und Pächter, sofern deren
Wasserverbrauch in den gemietetenRäumlichkeiten über einenWas-
serzähler der Wasserversorgung separat gemessen wird (Art. 4 lit. c
und d). Die Kundinnen und Kunden haften für alle Verpflichtungen
aus dem Bezugsverhältnis. Die Grundeigentümerinnen und Grund-
eigentümer haften zudem solidarisch, soweit sie mit den Kundinnen
oder Kunden nicht identisch sind (Art. 31 Abs. 4).

8.2 Zu Lit. B.Anlagen derWasserversorgung
Art. 6 bezeichnet das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP)
als die Grundlage, nach der die Versorgungsanlagen erstellt werden
sollen. Das GWP legt die notwendigenAnlagen fest, um die Versor-
gung des heutigen und zukünftigen Siedlungsgebiets mit Trink-,
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Stadt Seewasser HHT 4/6 HHT 1/2 HHT 3/4
Anteil [%] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3]

Uster – 2.50 2.13 2.13

Solothurn – 2.28 2.17 2.04

Bern – 2.17 1.84 1.79

Winterthur – 2.32 1.76 1.77

Basel – 2.27 1.71 1.64

Thun – 2.07 1.22 1.44

Schaffhausen – 1.51 1.58 1.32

Chur – 1.32 1.01 1.01



Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten. Das GWP (bestehend
aus Übersichtsplan, hydraulischem Funktionsschema, technischem
Bericht undKostenschätzung) ist eine zukunftsorientierte Planungs-
grundlage und zeigt auf, wie dieWasserversorgung in Zürich in etwa
30 bis 40 Jahren aussehen soll. Das GWP wird periodisch überarbei-
tet.

In Art. 7 und 8 werden die Begriffe «Versorgungsanlagen» und
«Hydrantenanlagen» definiert.Versorgungsanlagen undHydranten-
anlagen sind Teile des öffentlichen Leitungsnetzes und müssen für
die Wasserversorgung und die Feuerwehr jederzeit zugänglich sein.
Die Standorte der Hydranten werden durch das Tiefbauamt und die
Wasserversorgung im Einvernehmen mit der Gebäudeversicherung
und der Feuerwehr bestimmt.

Der Ausbau des Leitungsnetzes im städtischen Baugebiet wird in
Art. 9 festgelegt. Neu ist, dass die Wasserversorgung den Ausbau
ihres Leitungsnetzes in öffentlichen Strassen ohne Kostenbeiträge
von Privaten erstellt.

In Art. 11 werden Umlegungen und Vergrösserungen von Versor-
gungsleitungen und Hydrantenanlagen geregelt, die durch Grund-
eigentümerinnen undGrundeigentümer verursacht werden.Werden
Umlegungen durch nachträglich erstellte Bauten usw. unumgänglich
oder werden wegen Erweiterungsbauten oder Brandschutzanlagen
Vergrösserungen auf mehr als 150 mm Rohrweite notwendig, gehen
die Kosten zulasten der Grundeigentümerinnen und Grundeigen-
tümer.

8.3 Zu Lit. C. Hausanschlussleitungen
Als Hausanschlussleitung wird in Art. 14 die Leitung von der Ver-
sorgungsleitung bis undmit der Einführung ins Gebäude oder in den
Wasserzählerschacht bezeichnet. Unter den gleichen Begriff fallen
auch gemeinsame Anschlussleitungen für mehrere Grundstücke.
Gegenüber dem heutigen Wasserabgabereglement erfolgten ausser
den strukturellen Anpassungen für die neue Verordnung keine
wesentlichen Änderungen. Die relevanten Regelungen aus dem
«Regulativ über die Erstellung von Gas- und Wasserinstallationen
mit Anschluss an die städtischenVersorgungsnetze» sind enthalten.
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InArt. 15 bis 17 werden die Erstellung und der Unterhalt der Haus-
anschlussleitung geregelt. Diese wird ausschliesslich durch dieWas-
serversorgung oder deren Beauftragte geplant, erstellt und unter-
halten. DieWasserversorgung bestimmt die Leitungsdisposition, die
Rohrweite und das Leitungsmaterial. Die Kosten für die Neuerstel-
lung,Veränderung,Vergrösserung, Umlegung oderAbtrennung und
den Unterhalt gehen sowohl im öffentlichen als auch im privaten
Grund zulasten der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer.
Die Wasserversorgung leistet an die Unterhaltskosten bis zur Aus-
senkante der Hausmauer oder desWasserzählerschachts einen Bei-
trag von 25 Prozent und verrechnet ihre Leistungen zu kosten-
deckenden pauschalierten Laufmeterpreisen.AlleAnlageteile gehen
nach Fertigstellung in das Eigentum derWasserversorgung über.Um
Streitfälle zu vermeiden, informiert die Wasserversorgung die
Eigentümerinnen und Eigentümer vor Ausführung der Arbeit.

Art. 15 Abs. 4 regelt die Aufschlüsselung der Bau- und Unterhalts-
kosten bei gemeinsamen Hausanschlussleitungen (z.B. bei Reihen-
häusern) nachMassgabe des Interesses.Die Kosten werden entspre-
chend der Zahl der angeschlossenen Liegenschaften und der Länge
der jeder einzelnen Liegenschaft dienendenHausanschlussleitungen
aufgeteilt.

8.4 Zu Lit. D. Haustechnikanlagen
Als Haustechnikanlagen werden in Art. 19 alle Leitungen,Armatu-
ren und weiteren technischen Einrichtungen ab der Einführung der
Hausanschlussleitung ins Gebäude oder in denWasserzählerschacht
bis zu den Entnahmestellen bezeichnet. InArt. 20 werden die Erstel-
lung und derUnterhalt vonHaustechnikanlagen geregelt.Technische
Einrichtungen müssen gemäss Art. 21 den Europäischen Normen
entsprechen oder im SVGW-Zertifizierungsverzeichnis enthalten
sein, damit die Anforderungen an die Betriebssicherheit und die
Trinkwasserqualität gewährleistet sind.

Während das heutigeWasserabgabereglement bestimmt, dass Haus-
technikanlagen nur durch die Wasserversorgung oder durch Privat-
installateure besorgt werden,die eine entsprechendeKonzession des
Vorstehers des Departements der Industriellen Betriebe besitzen,
sieht die neueWasserabgabeverordnung vor,dassArbeiten anHaus-
technikanlagen von Fachpersonen mit einer Installationsberech-
tigung des SVGW vorgenommen werden dürfen (Art. 20 Abs. 2).
DieseÄnderung entspricht nicht zuletzt demLegislaturschwerpunkt
5 (LSP) des Stadtrates für die Amtsdauer 2006 bis 2010 (Abbau der
Normendichte).Auf die behördliche Konzessionierung von Sanitär-
Fachleuten wird künftig verzichtet, nachdem der SVGW die im
Grundsatz gleiche Bewilligung erteilt. Mit der Zertifizierung auf-
grund der Fachkompetenz gemäss der Richtlinie und den zugehöri-
gen Reglementen des SVGW wird eine einheitliche und gesamt-
schweizerische Regelung geschaffen, wie sie für Elektroinstallatio-
nen gehandhabt wird und vom Gewerbe immer wieder gefordert
wurde. Die Fachkundigkeit der installationsberechtigten Person hat
einen direkten Einfluss auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit von
Trinkwasserinstallationen sowie der Wasserqualität an der Entnah-
mestelle.
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AlleHaustechnikanlagenmüssen,wie inArt. 23 beschrieben, vor der
Ausführung durch die Installationskontrolle der Wasserversorgung
bewilligt und nach der Fertigstellung zurAbnahme gemeldet werden.
Die Installationskontrolle überprüft die erstellten Haustechnikanla-
gen auf die Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften.
Mängel müssen von der Kundin oder dem Kunden innert einer
gesetzten Frist behoben werden. Andernfalls ist die Wasserversor-
gung berechtigt, dieMängel auf Kosten der Kundin oder des Kunden
beheben zu lassen. Den Mitarbeitenden derWasserversorgung oder
deren Beauftragten ist für die Kontrolle der Haustechnikanlagen
sowie für die Ablesung der Wasserzählerstände der Zutritt zu ge-
währen.

DieKosten für die Installationskontrolle und für allfällig notwendige
Wegräumarbeiten werden den Inhaberinnen oder Inhabern von
Haustechnikanlagen nachAufwand verrechnet.

8.5 Zu Lit. E.Wasserlieferung
InArt. 31 ist das Bezugsverhältnis definiert. Für die Kundinnen und
Kunden ändert sich mit der neuen Verordnung nichts. Sie gelten als
Bezügerinnen und Bezüger und haften für alle Verpflichtungen aus
dem Bezugsverhältnis (Art. 31 Abs. 4 Satz 1). Art. 31 Abs. 4 Satz 2
stellt die subsidiäreHaftung derGrundeigentümerinnen undGrund-
eigentümer sicher, sofern sie mit den Kundinnen und Kunden nicht
identisch sind.

8.6 Zu Lit. F.Wassermessung
Die Regelungen derWassermessung inArt. 33 bisArt. 37 bleiben im
Wesentlichen gleich wie die bisherigen. Neu ist, dass dieWasserver-
sorgung befugt ist, die Ablese- und Verrechnungsperioden festzule-
gen (Art. 35). Bei Kundinnen und Kunden mit einemWasserzähler
der Nenngrösse 10 m3 und grösser erfolgt dieAblesung und dieVer-
rechnung der Wassergebühren in der Regel alle zwei Monate. Bei
allen anderen Bezügerinnen und Bezügern werden die Zähler je
nach Bezugsverhältnis halbjährlich bzw. einmal im Jahr abgelesen
und verrechnet.Dies entspricht den bisherigen bewährtenGrundsät-
zen der Ablesung und Abrechnung. Die Kundinnen und Kunden
können dieWasserzähler weiterhin auch selber ablesen,wenn sie auf
einen bestimmtenZeitpunkt hin eineAbrechnungwünschen (Art. 35
Abs. 1). Spezialablesungen durch die Wasserversorgung ausserhalb
der ordentlichen Termine sind kostenpflichtig (Art. 35 Abs. 2 i.V.m.
Art. 12Wassertarif).

DieWasserversorgung teilt der Kundin oder demKunden einen auf-
fällig hohen Wasserverbrauch schriftlich mit. Es ist Sache der Kun-
din oder des Kunden,denUrsachen nachzugehen und allfälligeMän-
gel der Haustechnikanlagen oder Missstände beim Verbrauch zu
beheben (Art. 35Abs. 5).Wenn die Kundin oder der Kunde das Prin-
zip des verantwortungsvollen Umgangs mitWasser missachtet und –
verglichenmit demDurchschnitt – im Jahresmittel die doppelte oder
eine noch höhere Wassermenge verbraucht, hat sie oder er eine
Zuschlagsgebühr pro Kubikmeter «Überwasserverbrauch» von
Fr. 1.45 zu bezahlen (Art. 5 Wassertarif). Dieses progressive Tarif-
element soll auch in Zukunft gelten.

InArt. 35Abs. 6 wird festgehalten, dass dieWasserversorgung befugt
ist, den Wasserverbrauch aufgrund früherer Verbrauchszahlen zu
schätzen, wenn die Verbrauchsangaben trotz Mahnungen nicht
erhältlich sind.

– 13 –



8.7 Zu Lit. G. Finanzierung
Art. 38 und 39 legen die Grundsätze der Finanzierung fest:

– Die Wasserversorgung hat ihre Aufgaben selbsttragend zu erfül-
len (Kostendeckungsprinzip, Art. 38). Massgebliche Aufwendun-
gen sind insbesondere Konzessionskosten, Kosten für Planung,
Projektierung, Erstellung, Dokumentation, Betrieb, Installations-
kontrolle, Unterhalt und Substanzerhaltung der Infrastruktur
einschliesslich Verzinsung und Abschreibung, Kosten zur nach-
haltigen Pflege derWasserressourcen,Kosten für Öffentlichkeits-
arbeit und Fachverbände sowie Kosten für technologische Wei-
terentwicklungen.

– Die Kostendeckung wird erreicht durch das Erheben von einma-
ligen Anschlussgebühren, periodischen Grund- und Verbrauchs-
gebühren, Kostenbeiträgen (z.B. für den Unterhalt von Hausan-
schlussleitungen), Zahlungen Dritter (z.B. Beiträge des Kantons)
und die Abgeltung von betriebsfremden Leistungen (Art. 39).

Die bewährten,vomGemeinderat erlassenenTarifkomponenten sol-
len nicht geändert werden; sie werden inArt. 40 bis 44 definiert.Neu
schafft Art. 46 eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die
Anpassung derVerbrauchsgebühr durch den Stadtrat.Diese kann im
Rahmen der Vorgaben des übergeordneten Rechts betreffend die
Finanzierung der Kosten für die Wasserversorgungsanlagen vom
Stadtrat gesenkt oder erhöht werden.

Eine analoge Regelung enthält die städtische Verordnung über die
Preise zur Abwasserbewirtschaftung.

Allfällig vom Stadtrat festgelegte Gebühren dürfen zusammen-
gerechnet höchstens 10 Prozent von der vom Gemeinderat festge-
legten Verbrauchsgebühr abweichen. Eine Erhöhung ist jeweils
frühestens nach Ablauf von drei Jahren seit dem Inkrafttreten der
Wasserabgabeverordnung bzw. der letzten Anpassung der Ver-
brauchsgebühr zulässig. Unter Einhaltung dieser Grundsätze gelten
sowohl für die Senkung als auch für die Erhöhung der Verbrauchs-
gebühr die nachfolgenden Bedingungen:

Wenn das Spezialfinanzierungskonto für die Ausgleichsreserve der
Wasserversorgung einen ausreichenden Bestand aufweist und wenn
aufgrund der Finanz- und Investitionsplanung zu erwarten ist, dass
während der nächsten Jahre zusätzliche, nicht benötigte Einlagen in
die Ausgleichsreserve erfolgen können, kann die Verbrauchsgebühr
gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung der Finanz- und Investitionsplanung besteht
die Möglichkeit zur Erhöhung der Verbrauchsgebühr, wenn die
während der nächsten Jahre für dieWasserversorgung zu tätigenden
Investitionen nicht so finanziert werden können, dass ein ausgewo-
gener Kostenverlauf gewährleistet ist.

Es ist geplant, dass der Stadtrat der zuständigen gemeinderätlichen
Spezialkommission alle drei Jahre die Analyse der erwirtschafteten
Ergebnisse sowie der Finanz- und Investitionsplanung vorstellt.
Sollte sich herausstellen,dass eineAnpassung derVerbrauchsgebühr
innerhalb der Bandbreite von zehn Prozent erforderlich ist, wird der
Stadtrat entsprechend beschliessen.
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Der Gemeinderat bleibt zuständig für die Änderung der Grundge-
bühr und der Anschlussgebühr sowie für Anpassungen der Ver-
brauchsgebühr, soweit sie 10 Prozent überschreitet.

8.8 Zu Lit. H. Schlussbestimmungen
Auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung wird dasWasserabgaberegle-
ment vom 25. Januar 1961 und derWassertarif vom 5. Juli 1989 auf-
gehoben. Der Stadtrat erlässt die erforderlichen Übergangs- und
Ausführungsbestimmungen und setzt die Verordnung und den Tarif
in Kraft (Art. 49).

8.9 Postulat
Am7.November 2001 reichten derGemeinderatHansMarolf (SVP)
und Gemeinderätin Monika Erfigen (SVP) folgende Motion, GR
Nr. 2001/557, ein:
Der Stadtrat wird beauftragt, die Gebäudegebühr imTrinkwassertarif dahin-
gehend zu ändern, dass diese nicht mehr vom Gebäudeversicherungswert
errechnet wird.

Begründung
Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Gebühr vom Versicherungswert einer
Liegenschaft abhängig sein soll.

Der Wert einer Liegenschaft hat mit der Wasserversorgung des Gebäudes
nicht das Geringste zu tun.

Der Stadtrat lehnte es ab,denVorstoss in der Form einerMotion ent-
gegenzunehmen. Er erklärte sich indessen am 8.Mai 2002 bereit, im
Rahmen einer nächsten Tarifrevision die Gewichtung der einzelnen
Tarifkomponenten zu überprüfen und in diesem Sinne dasAnliegen
als Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen.

Der Gemeinderat hat das Postulat, GR Nr. 2003/134 (statt Motion,
GR Nr. 2001/557, Umwandlung), am 2.April 2003 dem Stadtrat zur
Prüfung überwiesen.

Aufgrund der seitherigen Prüfung imRahmen der Revision der was-
serrechtlichen Erlasse und der aufgezeigten Fakten undArgumente
beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat nun, das Postulat als erle-
digt abzuschreiben. Der Stadtrat hat einlässlich dargestellt, dass die
Gewichtung derTarife verursachergerecht und kostenbasiert ist.Die
Mitberücksichtigung des Gebäudewertes bei der Grundgebühr hat
sich in den letzten Jahren bewährt und soll beibehalten werden. Sie
trägt dem Umstand Rechnung, dass die erwähnte Infrastruktur der
Wasserversorgung ja auch Löschzwecken dient. Je wertvoller ein
Gebäude ist, desto wichtiger ist es auch und umso höher ist das Inter-
esse, im Brandfall genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben.
Mit dieser Gebührenkomponente wird ein Ausgleich geschaffen
etwa bei grossen, teuren Verwaltungsgebäuden, die nur wenig Was-
ser benötigen und deshalb einen kleinen Anschluss haben, für die
Löschwasserversorgung (Sprinkler, Hydranten) jedoch die Bereit-
stellung grosser Reservoirkapazitäten und grosser Leitungskaliber
nötigmachen.DieAnschlüsse für Sprinkler undHydranten befinden
sich vor den Wasserzählern; das Vorhalten dieser Löschkapazitäten
wird also von der Leistungsgebühr viaWasserzähler nicht erfasst.

Die erwähnte SVGW-Richtlinie für die Erhebung von Gebühren
und Beiträgen sieht als Parameter für die Bemessung der Grundge-
bühren den Gebäudeversicherungswert (und die Wasserzähler-
grösse) ausdrücklich vor. Dies wird auch vom Preisüberwacher
bestätigt.
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9. Zusammenfassung
Die vorgeschlagene Tarifsenkung ist massvoll, und es werden alle
Wasserbezügerinnen und -bezüger davon profitieren. Der tiefere
Abschreibungsbedarf ermöglicht eine Tarifsenkung mit Minderein-
nahmen von jährlich rund 20 Mio. Franken.

DieWasserversorgung wird auch in Zukunft ein finanziell gesundes
Unternehmen bleiben.Dazu trägt auch der Umstand bei, dass in der
Vergangenheit die Saldi der positiven Jahresabschlüsse jeweils dem
Ausgleichskonto gutgeschrieben wurden.

Für den Fall von Szenarien, die die Wasserversorgung nicht vorher-
sehen und beeinflussen kann,müssen diese Berechnungen überprüft
werden. Sollten sich die wirtschaftlichen oder die gesetzlichen Rah-
menbedingungen ändern,müsste derWassertarif allenfalls angepasst
werden.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Es wird eine Verordnung über die Abgabe von Wasser durch die
Wasserversorgung Zürich (Wasserabgabeverordnung) gemäss
Beilage 1 (Entwurf des Stadtrates vom 12. Februar 2009) erlassen.

2. Es wird ein Tarif über die Abgabe von Wasser durch die Wasser-
versorgung Zürich (Wassertarif) gemäss Beilage 2 (Entwurf des
Stadtrates vom 12. Februar 2009) erlassen.

3. Das Postulat, GR Nr. 2003/134 – umgewandelte Motion vom
7.November 2001 –, von Gemeinderat HansMarolf und Gemein-
derätin Monika Erfigen wird als erledigt abgeschrieben.

Die Berichterstattung imGemeinderat ist demVorsteher desDepar-
tements der Industriellen Betriebe übertragen.
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Im Namen des Stadtrates

der Stadtpräsident

Dr. Elmar Ledergerber

der Stadtschreiber

Dr.André Kuy






































